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Allgemeinverfügung der Stadt Haltern am See vom 16.03.2020 
 
über das Verbot von öffentlichen Veranstaltungen und über weitere kontaktreduzierende Maßnahmen 
zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 
 
Gemäß §§ 28 Absatz 1 Satz 2, 33 Nummern 1 - 3, des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) i. V. m. § 3 der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG-SGV.NRW.2126) und §§ 35 
Satz 2, 41 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW-SGV.NRW.2010) 
sowie §§ 3 Absatz 1, 7 Absatz 3, 9 Absatz 1, 2 Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW-SGV.NRW.2060) 
erlässt der Bürgermeister der Stadt Haltern am See als örtliche Ordnungsbehörde nachfolgende 
Allgemeinverfügung: 
 
Die Stadt Haltern am See ist nach den im Betreff genannten Rechtsvorschriften zuständige Behörde und 
verfügt: 

 
1. Alle Schulen im Gebiet der Stadt Haltern am See sind als Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 

Nummer 3 IfSG zunächst bis zum Ablauf des 19.04.2020 zu schließen. Umfasst sind alle 

öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes (SchulG-

SGV.NRW.223). 

 

2. Ausnahmen von der vorgenannten Maßnahme sind nach folgenden Maßgaben möglich: 

 

a. Zur Sicherstellung einer Übergangszeit, die es den betroffenen Personensorgeberechtigten 

ermöglicht, sich auf die Folgen der Schließung der unter Ziff. 1 genannten 

Gemeinschaftseinrichtungen einzustellen, sind für den Zeitraum vom 16.03.2020 bis zum 

Ablauf des 17.03.2020 Nutzungen zu Betreuungszwecken zulässig. Ein Schulbesuch an den 

genannten beiden Tagen ist möglich, wenn die Personensorgeberechtigten dies so 

entscheiden. Außerdem sind Dienstbesprechungen der an der jeweiligen Schule tätigen 

Lehrkräfte zulässig. 

 

b. Für den Zeitraum vom 18.03.2020 bis zunächst zum Ablauf des 03.04.2020 (letzter 

Schultag vor den Osterferien) sind von der Schließung der o.g. 

Gemeinschaftseinrichtungen ausgenommen: 

 

aa. Betreuungsbedürftige Schülerinnen und Schüler – in der Regel der Jahrgangsstufen 1 

bis 6 – als Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen, für die eine vor-Ort-Betreuung 

in den Schulräumlichkeiten zu den üblichen Unterrichtszeiten und den Zeiten einer 
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Betreuung im offenen Ganztag (OGS) sichergestellt werden muss, sofern eine private 

Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler 

Arbeitszeiten oder Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet werden kann, 

sowie 

 

bb. die zur Wahrnehmung der vorgenannten Betreuungsaufgabe erforderlichen Lehrkräfte 

und sonstigen Kräfte, ferner Lehrkräfte der jeweiligen Schule zur Wahrnehmung dringend 

erforderlicher Dienstgeschäfte (Abnahme von Prüfungen, Teilnahme an Konferenzen). 

 

Schlüsselpersonen im Sinne von Buchstaben aa. sind Angehörige von Berufsgruppen, deren 

Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der 

medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung 

zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. 

Dazu zählen insbesondere: 

Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege 

sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst 

und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 

(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der 

Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und 

Verwaltung dienen. 

Die Notwendigkeit einer außerordentlichen schulischen Betreuung von Kindern der 

vorgenannten Personengruppen ist durch die schriftliche Bescheinigung des jeweiligen 

Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung nachzuweisen. 

 

3. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, heilpädagogische 

Kindertageseinrichtungen und „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ (Brückenprojekte) sind 

verpflichtet in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kindern im Alter bis zur Einschulung sowie 

Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten bzw. Betreuungspersonen ab 

sofort bis zum 19.04.2020 den Zutritt zu den Betreuungsangeboten zu untersagen. 

 

4. Auszunehmen von Ziffer 3 sind Kinder im Alter bis zur Einschulung sowie Schülerinnen und 

Schüler, deren Erziehungsberechtigte bzw. Betreuungspersonen eine unentbehrliche 

Schlüsselperson ist. Diese Betreuung soll erfolgen, sofern eine private Betreuung insbesondere 

durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung 

(bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet werden kann. 

 
Schlüsselpersonen sind in diesem Fall Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und 

pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des 

öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbesondere: 

Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie 

der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 

(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung 

und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 
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Die Notwendigkeit einer außerordentlichen Betreuung von Kindern der vorgenannten 

Personengruppen ist durch die schriftliche Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers oder 

Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung nachzuweisen. 

 

5. Im gesamten Gebiet der Stadt Haltern am See sind alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen, 

sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel, mit sofortiger Wirkung untersagt. 

Das schließt grundsätzlich auch Verbote für Versammlungen unter freiem Himmel wie 

Demonstrationen ein, die nach Durchführung einer individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung 

zugelassen werden können. 

 
6. Ausgenommen hiervon sind notwendige Veranstaltungen, insbesondere solche, die der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu 

dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung dienen. 

In diesem Fall wird gefordert, dass Name, Adresse, Telefonnummer/Handynummer und E-Mail-

Adresse der Besucher erfasst und bereitgehalten werden. Das zuständige Gesundheitsamt muss 

ermittelt werden. Diese Angaben sind bis 4 Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren 

und auf Verlangen der jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden herauszugeben.  

Weiterhin müssen vor allem folgende Maßnahmen entsprechend den Empfehlungen des Robert-

Koch-Instituts durch den Veranstalter getroffen werden, um das Risiko einer Übertragung zu 

verringern: 

- Eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüftung des Veranstaltungsortes. 

- Aktive Information der Teilnehmer und Teilnehmerinnen über allgemeine Maßnahmen 

des Infektionsschutzes wie Handhygiene, Abstand halten oder Husten- und 

Schnupfhygiene.  

- Teilnehmerzahl begrenzen bzw. reduzieren. 

- Ausschluss von Personen mit akuten respiratorischen Symptomen. 

- Auf enge Interaktion der Teilnehmenden verzichten.  

- Veranstaltungen verschieben oder je nach weiterer Entwicklung absagen.  

 

7. Reiserückkehrern aus Risikogebieten ist es für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr 

untersagt, folgende Einrichtungen zu betreten: 

a. Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, 

„Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen, Heime, in denen überwiegend 

minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 

SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe) 

b. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den 

Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, 

Tageskliniken 

c. stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 

d. Berufsschulen 

e. Hochschulen 

 

8. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie stationäre Einrichtungen der 

Pflege und der Eingliederungshilfe sind verpflichtet 

a. Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Patienten und 

Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen 
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b. Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszusprechen; maximal ist 

aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen und 

mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen sind medizinisch oder ethisch-sozial 

angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten) 

c. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugänglichen Einrichtungen für 

Patienten und Besucher zu schließen 

d. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, 

Informationsveranstaltungen etc. zu unterlassen. 

 

9. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen beziehungsweise 

einzustellen: 

a. Alle Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos und Museen unabhängig von der jeweiligen 

Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen 

b. Alle Fitness-Studios, Rehasporteinrichtungen (außer Einrichtungen, soweit die dort 

durchgeführten Behandlungen ärztlich zwingend erforderlich sind), Schwimmbäder und 

sogenannte „Spaßbäder“, Saunen 

c. Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und 

privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen ab dem 17.03.2020 

d. Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen ab dem 

17.03.2020 

e. Zusammenkünfte in Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros ab dem 16.03.2020 

f. Prostitutionsbetriebe ab dem 16.03.2020 

 

10. Der Zugang zu Angeboten der nachstehenden Einrichtungen wird ab dem 16.03.2020 beschränkt: 

 

a. Bibliotheken außer Bibliotheken an Hochschulen 

b. Restaurants und Gaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen 

 

Es wird insoweit gefordert, dass Name, Adresse, Telefonnummer/Handynummer und E-Mail-

Adresse der Besucher erfasst und bereitgehalten werden. Das zuständige Gesundheitsamt ist 

zu ermitteln. Die erfassten Kontaktdaten der Besucher sind bis 4 Wochen nach Ende der 

Veranstaltung aufzubewahren und auf Verlangen der jeweils zuständigen Gesundheitsbehörde 

herauszugeben. 

Weiterhin müssen vor allem folgende Maßnahmen entsprechend den Empfehlungen des 

Robert-Koch-Instituts durch den Veranstalter getroffen werden, um das Risiko einer 

Übertragung zu verringern: 

- Mindestabstände zwischen den Tischen müssen mindestens 2 Meter betragen. 

- Eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüftung des Veranstaltungsortes 

sicherstellen. 

- Aktive Information der Besucher und Besucherinnen über allgemeine Maßnahmen des 

Infektionsschutzes wie Handhygiene, Abstand halten oder Husten- und 

Schnupfhygiene.  

- Besucherzahl begrenzen bzw. reduzieren. 

- Ausschluss von Personen mit akuten respiratorischen Symptomen. 

- Auf enge Interaktion der Besucher verzichten. 
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11. Bei Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung kann ein Bußgeld gem. § 73 Abs. 1a Nr. 6 i.V.m. Abs. 

2 IfSG in Höhe von bis zu 25.000 EUR festgesetzt werden. Wer den Verstoß vorsätzlich begeht, 

kann gem. § 74 IfSG mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. 

 
12. Die Allgemeinverfügung gilt unbefristet. 

Sie erlischt, sobald eine gleichgerichtete Rechtsverordnung gem. § 32 IfSG durch das fachlich 
zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen erlassen wird oder durch Aufhebung 
dieser Allgemeinverfügung durch die Stadt Haltern am See. 

 
Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Absatz 2 Nummer 3 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) i. V. m. §§ 28 Absatz 3, 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Haltern am See ist nach § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG i.V.m § 3 ZVO-IfSG für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. 
 
Zu Ziffer 1 bis 4: 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland 
und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der weiterhin 
dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, weitere kontaktreduzierende 
Maßnahmen zur Beeinflussung – insbesondere Verzögerung – der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und 
Infektionsketten zu unterbrechen. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen 
oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen, kann es leicht zu Übertragungen 
von Mensch zu Mensch kommen. 
 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört daher auch eine Beschränkung der 
Ausbreitung in besonders relevanten Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten, wo viele 
Menschen auf engem Raum in Kontakt miteinander treten, auf Grundlage von § 28 IfSG. 
 
Rechtsgrundlage für die Maßnahmen nach Ziffer 1 bis 4 ist § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG. 
 
Zu Ziffer 1: 
 
In Schulen kommt es im Klassenverband und bei schulinternen Veranstaltungen zu zahlreichen Kontakten 
zwischen Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehr- und Aufsichtspersonal. Nach den bisherigen 
Erkenntnissen erkranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. Sie können jedoch ebenso wie 
Erwachsene ohne Symptome zu zeigen, Überträger des SARS-CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind 
zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, da 
kindliches Verhalten, unter anderem in den Unterrichtspausen sowie der Nachmittagsbetreuung, 
regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das 
Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur 
Übernahme von (Eigen-)Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer 
entwicklungsangemessenen Unterstützung durch Erwachsene. 
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Diese Unterstützung kann in Schulen in einer Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Lehr- und 
Aufsichtspersonen nicht immer ununterbrochen sichergestellt werden. Damit steigt die Gefahr, dass sich 
Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach Hause in die Familie getragen werden. 
Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige Anordnung erforderlich, 
um die Verbreitung der Infektion durch Schülerinnen und Schüler zu verhindern. 
 
Zu Ziffer 2: 
 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie medizinische und pflegerische Versorgung der Bevölkerung 
muss unter Berücksichtigung der Einstellung des Schulbetriebs aufrechterhalten werden. Dazu sind 
Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Personengruppen nicht 
aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu beeinträchtigen. Zu den Unterrichts- und 
Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung im Schulgebäude für 
betreuungsbedürftige Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der 
Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der zu betreuenden Kinder so gering wie möglich zu 
halten, damit einer weiteren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Andernfalls 
wäre die Maßnahme der Schulschließung nicht effektiv, wenn sich zugleich Schülerinnen und Schüler in 
unveränderter Anzahl dort zu Betreuungszwecken aufhalten würden. 
 
Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs. 
 
Zu Ziffer 3: 
 
In Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege kommt es zu zahlreichen Kontakten zwischen den 
Kindern und dem Betreuungspersonal. Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder zwar nicht 
schwer an COVID-19. Sie können jedoch ebenso wie Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger 
des SARS-CoV-2 sein. Kinder sind zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr 
bei Kindern besonders hoch, da kindliches Verhalten regelmäßig einen spontanen engen körperlichen 
Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem 
abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-)Verantwortung und bedarf daher bei 
Kindern noch einer entwicklungsangemessenen Unterstützung durch Erwachsene. 
 
Diese Unterstützung kann in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege mit einer Vielzahl an 
betreuten Kindern seitens der Betreuungspersonen nicht immer ununterbrochen sichergestellt werden. 
Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach Hause 
in die Familien getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine 
allgemeingültige Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion zu verhindern. 
 
Zu Ziffer 4: 
 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versorgung der 
Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zutrittsbeschränkung zu 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege aufrechterhalten werden. Dazu sind Maßnahmen zu 
ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Personengruppen nicht aufgrund des 
Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu  beeinträchtigen. Zu den üblichen Betreuungszeiten ist daher eine 
Beaufsichtigung und Betreuung in der jeweiligen Einrichtung für Kinder von unentbehrlichen 
Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der 
zu betreuenden Kinder so gering wie möglich zu halten, damit einer weiteren Verbreitung von SARS-CoV-
2 entgegengewirkt werden kann. Andernfalls wäre die Maßnahme des Betretungsverbotes von 
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Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege nicht effektiv, wenn sich die Kinder in 
unveränderter Anzahl dort zu Betreuungszwecken aufhalten würden. 
 
Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs. 
 
Zu Ziffer 5 bis 10: 

 
Unter den Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die Stadt Haltern am See Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die eine 
Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 
 
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige 
Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei 
Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich 
um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 
 
Eine öffentliche oder private Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes, an einer definierten Örtlichkeit 
stattfindendes Ereignis, an dem mehrere Personen teilnehmen. Dieses Ereignis hat in der Regel einen 
definierten Zweck und ein Programm mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung (z.B. 
Konzerte, Kongresse, Kino, Theater, Diskothek, Tanzveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Volksfeste, 
Firmenveranstaltungen). 
 
Die angeordneten Maßnahmen ergehen auf Grund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Durchführung von Veranstaltungen vom 13. März 2020 
ab dem 14. März 2020, des Erlasses desselben Ministeriums zu weiteren kontaktreduzierenden 
Maßnahmen vom 15. März 2020 ab dem 16. und 17. März 2020 sowie der derzeitigen Einstufung der 
Verbreitung des neuen Coronavirus (Sars-CoV-2) als Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Die WHO definiert eine Pandemie als eine Situation, in der die ganze Weltbevölkerung einem 
Erreger potenziell ausgesetzt ist und "potenziell ein Teil von ihr erkrankt". Zudem besteht auf Grund der 
Risikobewertung des Robert Kochs Instituts weiterhin auf globaler Ebene eine sich sehr dynamisch 
entwickelnde und ernst zu nehmende Situation, mit zum Teil schweren und auch tödlichen 
Krankheitsverläufen. Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und Ausbrüchen muss in Deutschland 
gerechnet werden. Seit im Dezember 2019 erstmals in China Menschen von dieser neuartigen 
Lungenkrankheit befallen wurden, breitet sich das Virus SARS-CoV-2 immer weiter aus. Dies betrifft auch 
die Stadt Haltern am See.  
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. durch Husten, Niesen 
oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es zu Übertragungen von 
Mensch-zu-Mensch kommen. Übertragungen kommen im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch 
bei Veranstaltungen vor.  
 
Veranstaltungen sind dabei in besonderer Weise geeignet, die Verbreitung des Virus zu ermöglichen bzw. 
sogar zu beschleunigen, da es auf diesen unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf die 
anwesenden Personen kommen kann. Gleiches gilt für Einrichtungen, in denen typischerweise eine 
Vielzahl von Menschen auf zum Teil engem Raum aufeinander trifft, wie in Bars, Clubs, Fitness-Studios, 
Schwimmbäder und Ähnlichem.  
 
Die Stadt Haltern am See untersagt deshalb nach umfassender Interessenabwägung und Risikobewertung 
mit dieser Verfügung alle öffentlich zugänglichen Veranstaltungen auf ihrem Stadtgebiet. 
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Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der weiterhin 
dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es zudem erforderlich, auch weitere 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und 
Infektionsketten zu unterbrechen. Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren Verzögerung der 
Infektionsdynamik beizutragen und daher erforderlich. 
 
Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind zur Bewältigung der aktuellen 
Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebenen des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes erforderlich.“ Es wird das Ziel verfolgt, die Infektionen in Deutschland so früh wie 
möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verzögern. Damit sind 
gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der 
Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich verbunden. Vor dem 
Hintergrund der dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen müssen weiterhin 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung der 
Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infektionsketten unterbrochen werden. Durch die durch diese 
Maßnahmen verlangsamte Weiterverbreitung des Virus kann die dringend erforderliche Zeit gewonnen 
werden, um im Interesse des Gesundheitsschutzes vulnerabler Personengruppen das Gesundheitssystem 
leistungsfähig zu halten. Mit den Maßnahmen gelingt es, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten  und 
die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit 
zu halten. Damit wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln. 
 
Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen. Aufgrund 
der Erlasslage ist das Entschließungsermessen insoweit reduziert, als weitere Maßnahmen erforderlich 
sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
 
Diese Anordnung gilt zunächst unbefristet. Dies ist angemessen, um die weitere Verbreitung kurzfristig zu 
verzögern. Eine Befristung ist nicht angezeigt, da in den nächsten Wochen noch mit weiter steigenden 
Infektionszahlen zu rechnen ist. Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen nicht mehr 
erforderlich sind, wird die Anordnung geändert.  
 
Durch den genannten Erlass und die Einstufung durch die WHO als Pandemiefall sowie die weiter 
steigenden Infektionszahlen innerhalb der letzten 24 Stunden sind andere Maßnahmen, die Gefahr 
ausreichend zu mildern, nicht ersichtlich. Öffentliche Veranstaltungen tragen wesentlich dazu bei, das 
Virus schneller zu verbreiten. Ferner ist auch die Unmöglichkeit der Nachverfolgbarkeit von 
Infektionsketten und eine sprunghafte Zunahme von Infektionen in die Abwägung mit einzubeziehen. Die 
Untersagung von öffentlichen Veranstaltungen sowie die weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen 
sind aus diesem Grund erforderlich. 
 
Mildere Maßnahmen sind aufgrund des Infektionsweges über Tröpfchen nicht gleichermaßen effektiv. 
Insbesondere ist es nicht ausreichend, die Veranstaltungen unter Anordnung von Auflagen stattfinden zu 
lassen oder den Zugang zu den unter Ziff. 3 genannten Einrichtungen unter Auflagen zu gewähren, da 
nicht gewährleistet werden kann, dass alle empfohlenen Vorsorgemaßnahmen eingehalten werden 
können und die Risiken durch begleitende Maßnahmen (wie z. B. Händedesinfektion) ausreichend 
beseitigt wären. 
 
Durch die durch diese Maßnahmen verlangsamte Weiterverbreitung des Virus kann die dringend 
erforderliche Zeit gewonnen werden, um im Interesse des Gesundheitsschutzes vulnerabler 
Personengruppen das Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten. Eine Vermeidung von nicht 
notwendigen Veranstaltungen ist angezeigt, um dem Ziel, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 durch 
konsequente soziale Distanzierung im täglichen Leben zu verlangsamen, näher zu kommen. 
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Die Untersagung dieser Art von Veranstaltungen ist geeignet, erforderlich und angemessen, um die 
konkret drohende Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen abzuwehren. Gleiches gilt für 
die weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen. Diese Gemeinwohlbelange rechtfertigen das Verbot 
und die entsprechenden Maßnahmen. Die Gesundheit und das menschliche Leben genießen einen 
höheren Stellenwert als die allgemeine Handlungsfreiheit. Den zu erwartenden Einschränkungen stehen 
erhebliche gesundheitliche Gefahren bei der unkontrollierten und nicht mehr nachzuverfolgenden 
weiteren Verbreitung des Corona-Virus gegenüber. Bei der Abwägung überwiegen die Rechtsgüter der 
körperlichen Unversehrtheit des Einzelnen sowie des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung. Hierbei 
handelt es sich um Rechtsgüter von sehr hoher Bedeutung. Um dem staatlichen Schutzauftrag gerecht zu 
werden, ist das Verbot unter Abwägung aller beteiligten Interessen daher gerechtfertigt. 
 
Öffentliche Veranstaltungen können ausschließlich dann erlaubt werden, sofern diese für das öffentliche 
Interesse unverzichtbar sind. 
 

Inkrafttreten 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 Absatz 4 
Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). 
Diese Allgemeinverfügung kann im Amtsblatt der Stadt Haltern am See eingesehen werden. 
 
Hinweis  
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG. Eine 
Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird 
hingewiesen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 
45879 Gelsenkirchen, binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Allgemeinverfügung schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erheben.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803). 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  
 
(Klimpel) 











































B e k a n n t m a c h u n g 
 

des Wahlleiters der Stadt Haltern am See 

 

 

 

Wahl des Herrn Eugen Ulanowski, wohnhaft Annabergstr. 17 c in 45721 Haltern am 

See, in den Rat der Stadt Haltern am See als Nachfolger für Herrn Carsten Rehr 

 

 

Herr Carsten Rehr wurde am 25.05.2014 über die Reserveliste der Unabhängigen-Bürger-

Partei UBP, lfd. Nr. 1, in den Rat der Stadt Haltern am See gewählt. 

 

Herr Rehr hat mit Schreiben vom 10.03.2020 erklärt, dass er von seinem Mandat als Mitglied 

im Rat der Stadt Haltern am See mit sofortiger Wirkung zurücktritt, wodurch auf die 

Ausübung des Ratsmandates unwiderruflich verzichtet wurde. 

 

Ein Ersatzbewerber für Herrn Rehr wurde in der Reserveliste nicht aufgeführt. 

 

Entsprechend der Reserveliste der Unabhängigen-Bürger-Partei UBP ist Herr Eugen 

Ulanowski, Annabergstr. 17 c, 45721 Haltern am See, auf Reservelistenplatz lfd. Nr. 2 

benannt und rückt somit für Herrn Rehr in den Rat der Stadt Haltern am See nach. 

Herr Eugen Ulanowski hat die Wahl in den Rat der Stadt Haltern am See angenommen. 

 

Ich stelle hiermit fest, dass Herr Eugen Ulanowski Nachfolger des Herrn Carsten Rehr ist. 

 

Gegen diese Feststellung können gem. § 39 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz (KWahlG)  

 

a) jeder Wahlberechtigte der Stadt Haltern am See, 

b) die für die Stadt Haltern am See zuständige Leitung solcher Parteien und 

Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 

 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Feststellung Einspruch erheben. Der Einspruch 

ist beim Wahlleiter der Stadt Haltern am See, Rathaus, Dr.-Conrads-Str. 1, 45721 Haltern am 

See, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

 

Haltern am See, 10.03.2020 

 

 

gez. 

(Klimpel) 

 

 



Satzung vom 16.03.2020 zur Änderung der Satzung über die 
Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 

Straßen und Plätzen in der Stadt Haltern am See 
(Sondernutzungssatzung) vom 01.12.2017 

______________________________________________________________________________ 
 
Auf Grund der §§ 18, 19 und 19 a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW - SGV. NRW. 91), des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG), des § 
1 Abs. 3 KAG NRW (SGV. NRW. 610) und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW - SGV. NRW. 2023) hat der Rat der Stadt Haltern am See in seiner Sitzung 
am 12.03.2020 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

 
 
 

Artikel I 
 

Die Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
und Plätzen in der Stadt Haltern am See (Sondernutzungssatzung) vom 01.12.2017 wird wie 
folgt geändert: 

 
 
§ 5 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(2) Im Gemeindegebiet dürfen pro Veranstaltung bis zu 30 - beidseitig beworbene - Plakattafeln 
(8 pro Straßenzug) der Größe DIN A 0 für maximal 4 Wochen genehmigt werden. Bei 
zeitgleicher Plakatierung eines Veranstalters für mehrere Veranstaltungen sind im Höchstfall 60 
Plakattafeln zu genehmigen. 
 
Der Gebührentarif zu § 11 Abs. 1, der Bestandteil der Sondernutzungssatzung ist, wird wie 
folgt neu gefasst: 
         Gebühr Mindestgebühr 
Tarif-Nr. 11 Plakate, Plakattafeln/-Ständer für    5,00 €  20,00 € 

Veranstaltungswerbung, Litfasssäulen,   (m²/ Monat) 
Uhrensäulen u. ä.     
 

Tarif-Nr. 18 Ausgleich entgangener Parkgebühren infolge  5,00 €  20,00 € 
  Sondernutzung  auf bewirtschafteter Fläche (Tag) 
  (je Kfz und Stellplatzfläche) – zuzüglich zum 
  Tarif entsprechend der Flächennutzung 
 
 
 

Artikel II 
 

Diese Satzung tritt am 01.04.2020 in Kraft. 
 
  



Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Haltern am See am 12.03.2020 beschlossene Satzung vom 
16.03.2020 zur Änderung der Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und Plätzen in der Stadt Haltern am See 
(Sondernutzungssatzung) vom 01.12.2017 wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit geltenden 
Fassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 GO NRW darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Haltern am See vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Diese Satzung tritt am 01.04.2020 in Kraft.  
 
 
 
Haltern am See, den 16.03.2020 
 
 
gez. Klimpel 
 
(Klimpel) 
Bürgermeister 
 



Satzung vom 16.03.2020 zur Änderung der Satzung 
der Stadt Haltern am See über die Erhebung von 

Elternbeiträgen 

 für die Inanspruchnahme der in der Stadt Haltern am See 
bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder,  

 für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege in der Stadt 
Haltern am See  
und  

 für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der 
offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in der Stadt Haltern 
am See 
(Elternbeitragssatzung) vom 26.09.2014 

 
______________________________________________________________________________ 
 

Der Rat der Stadt Haltern am See hat in seiner Sitzung am 12.03.2020 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW, SGV.NRW.2023), § 90 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch VIII sowie des § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz NRW, SGV.NRW.216) folgende Änderungssatzung 
beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der in der Stadt 
Haltern am See bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder, für die Inanspruchnahme der 
Kindertagespflege in der Stadt Haltern am See und für die Teilnahme an den 
außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in der Stadt 
Haltern am See (Elternbeitragssatzung) vom 26.09.2014 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 6 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 

 
§ 6 

Beitragsermäßigung und Beitragsbefreiung 
 

(1)  Nimmt mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 an die Stelle der 
Eltern treten, gleichzeitig ein Angebot in einer Tageseinrichtung für Kinder in Anspruch, 
oder/und nutzt ein Angebot im Rahmen der Kindertagespflege, so entfallen die Beiträge 
für das zweite und jedes weitere Kind. 

 
Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiungen unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der 
höchste Betrag zu zahlen.  



 
Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr 
vollendet haben werden, ist ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden 
Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei.  
 
Werden Kinder aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 Schulgesetz 
NRW für ein Jahr zurückgestellt, so beträgt die Elternbeitragsfreiheit nach Satz 3 
ausnahmsweise drei Jahre.  

 

 
Artikel II 

 
Die Änderungssatzung tritt am 01. August 2020 in Kraft. 
 
  



Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Haltern am See am 12.03.2020 beschlossene Satzung vom 
16.03.2020 zur Änderung der Satzung der Stadt Haltern am See über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der in der Stadt Haltern am See bestehenden 
Tageseinrichtungen für Kinder, für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege in der Stadt 
Haltern am See und für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich in der Stadt Haltern am See (Elternbeitragssatzung) vom 
26.09.2014 wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 GO NRW darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Haltern am See vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2020 in Kraft.  
 
 
 
Haltern am See, den 16.03.2020 
 
 
gez. Klimpel 
 
(Klimpel) 
Bürgermeister 
 



 
 
 

 
Aufgebot eines Sparkassenbuches 

der Stadtsparkasse Haltern am See 
 

 
 
 
 
 
 

 
Die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches mit der  

 

 

Konto-Nr. 37080447 

 
 
  

 

wird beantragt. 

 

Der Inhaber dieser Urkunde wird aufgefordert, spätestens bis zum 05. Juni 

2020 seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der 

Stadtsparkasse Haltern am See anzumelden, da andernfalls die 

Sparkassenbuchurkunde für kraftlos erklärt wird. 

 

 

Haltern am See, 05. März 2020 

Stadtsparkasse Haltern am See 

              Vorstand 

 

 

Helmut Kanter         Jutta Kuhn 
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